
Haftungsfreistellungpvertrag für Studientas
der I)GhK-RV Mecklenburg-Yorpommern

Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V. (nachfolgend DGhK genannt) verfügt
über eine Haftpflichtversicherung für ihre Mitetigder und sichert diesen Personenkreis somit ge-

gen Schadenersatzanspruche ab, die bei einer firr die DGhK durchgefuhrten Veranstaltung entstan-

den sind, wenn dies eine vereinsinterne Veranstaltung ist.
Die Veranstaltungen im Rahmen der Studientage der DGhK - Regionalverein Mecklenburg-Vor-
pommern (Kurse und Workshops) sind Veranstaltungen, die auch Nichtvereinsmitgliedern ntgäng-
lich sind und gelten somit als öffentliche Veranstaltung. Diese können nicht vom Regionalverein
versichert werden.
Um für alle Teilnehmer eine Rechtssicherheit zu schaffen, werden folgende Vereinbarungen getrof-
fen:

Ich erkenne ano dass ich und mein/e Kind/er an der Veranstaltung der DGhK / am
Studientag auf eigenes Risiko teilnehme/n.

Ferner erkläre ich, dass ich den Yeranstalter von allen Ansprüchen wegen Personen-,
Sach- und Vermögensschäden gleich welcher Art freistelle. Für von mir oder mei-
nem/n Kind/ern verursachte Schäden übernehme ich die alleinige Haftung nach dem

s823 BGB*.

Diese Erklärung hat

Diese Erklärung gilt

bis auf Widerruf Allgemeingültigkeit

fiir die Veranstaitung/en am

Ich bin während der Veranstaltune zu erreichen unter

l.

)

o

o

o

Name/Vorname:

Vornameln Kind/er:
(ggf. Nachname)

OrtlDatum.

Unterschrift.

DchK-Mitglied: OJa O Nein

* $ 823 BGB:
Wer anderen vorsätzlich oder fahrlässig Schaden

zu ersetzen.

Ihre Privathaft pfl icht übernimmt dieses Risiko.

Ein Unfallversicherungsschutz besteht nicht.

zufügt, der ist nach $823 BGB verpflichtet diesen


